
Das mexikanische Visum ermöglicht es Ihnen, nach Mexiko zu 
reisen. Es garantiert aber nicht die Einreise in das Staatsgebiet.  
 
Am Einreisepunkt können Ihnen die Einwanderungsbehörden einige 
Fragen stellen, um den Grund Ihrer Reise, die Dauer des Aufenthalts 
in Mexiko und die Finanzierung der Ausgaben während des 
Aufenthalts zu überprüfen. Dies könnten beispielsweise einige 
Fragen sein: 
 
 
 
Warum reisen Sie nach Mexiko? Was beabsichtigen Sie in Mexiko zu tun? 
Wo sind Sie untergebracht? 
Haben Sie Bekannte im Land? 
Wie werden Sie für Ihre Ausgaben aufkommen? 
Wie lange werden Sie sich in Mexiko aufhalten? 
Wenn Sie ein Arbeitsvisum besitzen: Wer oder welche Firma hat Sie 
engagiert? Welche Tätigkeiten werden Sie in der Firma ausüben? 
Wenn Sie ein Studentenvisum besitzen: Welches Studium und an welcher 
Universität werden Sie studieren? 
Wie werden Sie wieder ausreisen? 
 
 
 

Wie in allen Ländern, überprüfen die Einwanderungsbehörden die 
Richtigkeit der vorgelegten Unterlagen und der von Ihnen 
angegebenen Informationen sowie das Nicht-Vorhandensein eines 
ausdrücklichen Einreiseverbots. 
 
Der Grund Ihrer Reise muss mit der Art Ihres Visums 
übereinstimmen. 
 
Alle nach Mexiko Reisenden oder in Mexiko Ansässigen haben 
Rechte, die gewahrt werden müssen. Ausländer haben das Recht, 
ihre Botschaft oder ihr Konsulat zu kontaktieren. 
 
 
Gemäß Artikel 60 der Durchführungsverordnung des mexikanischen Einwanderungsgesetzes, 
BGBL 28. September 2012 
 

Ersichtlich unter http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5270615&fecha=28/08/2012 
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